
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5 und § 315 Abs. 4 

HGB im Lagebericht und Konzernlagebericht der freenet AG  

 

Der Vorstand der freenet AG erstattet nachfolgend einen erläuternden Bericht zu den Angaben im 

Lagebericht nach § 289 Abs. 4 und 5 und § 315 Abs. 4 HGB: 

 

I. Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB 

 

1. Gezeichnetes Kapital 

 

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der freenet AG beträgt 128.061.016 Euro. Es ist in 

ebenso viele auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der 

Hauptversammlung je eine Stimme.  

 

2. Aktienübertragungs- oder Stimmrechtsbeschränkungen 

 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, sind dem 

Vorstand nicht bekannt.  

 

3. 10 Prozent der Stimmrechte überschreitende Kapitalbeteiligungen  

 

Zum 31. Dezember 2010 hält die Drillisch AG direkt und indirekt über die MSP Holding 

GmbH insgesamt 12,14 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft. 

 

4. Aktien mit Sonderrechten und Kontrollbefugnissen 

 

Es existieren keine Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen. 

 

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind 

 

Soweit Arbeitnehmer als Aktionäre am Kapital beteiligt sind, können sie daraus keine 

besonderen Rechte herleiten. 

 

6. Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, Satzungsänderungen 

 

Die Ernennung und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands der freenet AG richten sich 

nach §§ 84,85 AktG und § 31 MitbestG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Satzung. Die 
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maßgeblichen Vorschriften zur Änderung der Satzung sind §§  133, 179 AktG und §  16 der 

Satzung der freenet AG. 

 

7. Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe 

 

Gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung ist der Vorstand bis zum 6. Juli 2011 ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 20.000.000 Euro 

durch Ausgabe ebenso vieler neuer, auf den Namen oder Inhaber lautender Aktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009).  

 

8. Befugnisse des Vorstands zum Aktienrückkauf 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Juli 2010 wurde der Vorstand bis zum 5. Juli 

2015 ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals 

zu erwerben. Diese Ermächtigung kann durch die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften 

oder durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung ihrer 

Tochtergesellschaften ausgeübt werden. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die 

Börse, mittels eines öfentlichen Kaufangebots, mittels einer öffentlichen Einladung zur 

Abgabe von Verkaufsoferten, durch die Ausgabe von Andienungsrechten an die Aktionäre 

oder unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten (Put- oder Call-Optionen oder eine Kombination 

aus beiden). 

 

9. Wesentliche Vereinbarungen bei Kontrollwechsel 

 

Die Bankverbindlichkeiten, die die freenet Group zum Stichtag am 31. Dezember 2010 unter 

dem Konsortialkreditvertrag in Anspruch nimmt, können unter bestimmten Voraussetzungen 

teilweise oder zur Gänze fällig gestellt werden. Ein Recht zur Fälligstellung kann bei der 

Verletzung bestimmter vertraglicher Beschränkungen und Auflagen entstehen, denen sich die 

freenet AG bei der Übernahme des Konsortialkredits unterworfen hat. Zum Teil hat die 

freenet AG keinen Einfluss auf die Voraussetzungen, unter denen den Konsortialbanken ein 

Recht zur Fälligstellung des Kredits entsteht. Dies gilt insbesondere für das Recht zur 

Fälligstellung im Falle eines Kontrollwechsels bei der Gesellschaft. Ein solcher 

Kontrollwechsel liegt, vorausgesetzt, dass die Verpflichtung zur Abgabe eines 

Übernahmeangebots besteht, bereits beim Erwerb einer Hauptversammlungsmehrheit durch 

eine oder mehrere gemeinsam handelnde Personen vor. Im Falle der Kündigung des 

Konsortialkreditvertrags trägt die freenet AG das Risiko, dass eine Folgefinanzierung zur 

Ablösung des Vertrags nicht oder nur zu ungünstigeren Konditionen zustande kommt. Sofern 
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keine Folgefinanzierung zustande käme, wäre die freenet AG dem Risiko ausgesetzt, dass die 

Konsortialbanken die zu ihren Gunsten eingeräumten Pfandrechte an den wesentlichen 

Gesellschaften und die weiteren von der freenet Group bestellten Sicherheiten verwenden. 

 

10. Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft 

 

Bei einem Kontrollwechsel können die Aktienwertsteigerungsrechte ohne Rücksicht auf die 

Wartezeit ausgeübt werden. 

  

 

II. Angaben nach § 289 Abs. 5 und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB 

 

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des 

Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess 

 

1. Begriffsbestimmungen und Elemente des internen Kontrollsystems der freenet Group 

 

Das interne Kontrollsystem der freenet Group orientiert sich am international anerkannten 

Rahmenwerk des COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission). Es umfasst alle Prozesse und Maßnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit und 

Wirtschaftlichkeit sowie der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, insbesondere zur 

Sicherstellung der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. 

 

Der Vorstand der freenet AG hat zur Steuerung der Kontrollprozesse insbesondere die 

Bereiche Controlling, Rechnungswesen, Treasury sowie Personal als Verantwortliche des 

internen Steuerungssystems der freenet Group beauftragt.  

 

Diese Bereiche analysieren die Prozesse ständig auch in Bezug auf neue gesetzliche Vorgaben 

und sonstige zu beachtende Standards, entwickeln daraus interne Vorgaben und schulen die 

verantwortlichen Mitarbeiter.  

 

Die Kernelemente des internen Überwachungssystems der freenet Group basieren einerseits 

auf automatisierten IT-Kontrollprozessen über Fehlerrollen und Summenprüfungen, 

andererseits auf manuellen Prozesskontrollen zur Plausibilisierung der automatisch 

aggregierten Ergebnisse.  
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Das Risikomanagementsystem als Bestandteil des internen Kontrollsystems umfasst neben 

dem operativen Risikomanagement konzernweit auch die systematische Risikofrüherkennung, 

-steuerung und -überwachung. Weitere Erläuterungen zum Risikomanagementsystem werden 

im Berichtsteil „Risikomanagement“ des Risikoberichts erteilt. 

 

 

2. Struktur des Konzernrechnungslegungsprozesses 

Die Erfassung buchhalterischer Vorgänge erfolgt in den Einzelabschlüssen der 

Tochterunternehmen der freenet AG im Wesentlichen durch lokale Buchhaltungssysteme der 

Hersteller SAP und CSS. Zur Aufstellung des Konzernabschlusses der freenet AG werden 

durch die Tochterunternehmen die jeweiligen Einzelabschlüsse durch weitere Informationen 

zu standardisierten Berichtspaketen ergänzt, die in MS Excel geführt werden. Als 

Konsolidierungssystem auf oberster Konzernebene setzt die freenet AG das Modul „EC-CS“ 

von SAP ein. Zur Aufstellung der Konzernbilanz, der Konzerngewinn- und Verlustrechnung, 

der Konzern-Kapitalflussrechnung, der Kapital-, Schulden- sowie Aufwands- und 

Ertragskonsolidierung etc. gelangen die Meldedaten der Tochterunternehmen in 

unterschiedlicher Weise in das Konsolidierungssystem — sowohl automatisch über das SAP-

Modul „FI“, als auch teilweise manuell durch Eingabe der Meldedaten, die vorher bereits in 

verschiedenen Teilkonzernen zusammengefasst wurden. Die einzelnen Anhangsangaben 

werden jeweils aus den standardisierten Berichtspaketen gewonnen, die Konsolidierung der 

Anhangsangaben erfolgt in MS Excel.  

 

Durch die Konzern-Revision der freenet AG werden die Ordnungsmäßigkeit und 

Berechtigungen im Konsolidierungssystem SAP EC-CS in regelmäßigen Abständen geprüft. 

Der Konzernabschlussprüfer der freenet AG prüft regelmäßig die Schnittstelle zwischen SAP-

FI und dem Konsolidierungssystem SAP EC-CS sowie die Überleitungen der standardisierten 

Berichtspakete der Tochterunternehmen bis hin zum Konzernabschluss der freenet AG. 

 

 

3. Wesentliche Regelungs- und Kontrollaktivitäten zur Sicherstellung der 

Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Konzernrechnungslegung 

 

Die auf die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Konzernrechnungslegung 

ausgerichteten Maßnahmen des internen Kontrollsystems stellen sicher, dass Geschäftsvorfälle 

in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften vollständig und 

zeitnah erfasst werden. Die ordentlichen Kontrollelemente innerhalb des internen 

Kontrollsystems zielen auf weitgehende Automatisierung der Bildung und Gegenkontrolle 
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aller wesentlichen Daten, angefangen von den abrechnungsrelevanten Rohdaten über die 

Rechnungslegung gegenüber den Kunden bis zur Wertberichtigung, Abgrenzung und 

Abschreibung. Die automatisierten Kontrollen werden ergänzt durch manuelle 

Plausibilisierung aller relevanten Zwischenergebnisse und stichprobenartige Kontrolle der 

zugrundeliegenden Detaildaten. So wird gewährleistet, dass Inventuren ordnungsgemäß 

durchgeführt werden, Vermögensgegenstände und Schulden im Konzernabschluss zutreffend 

angesetzt, bewertet und ausgewiesen werden.  

 

Daneben treten als außerordentliche Kontrollelemente die prozessunabhängigen Prüfungen der 

Konzernrevision der freenet AG im Auftrag des Aufsichtsrats, insbesondere unter 

Überwachung durch den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der freenet AG. 

 

Der Konzernabschlussprüfer und sonstige Prüfungsorgane sind ebenfalls mit 

prozessunabhängigen Prüfungstätigkeiten in das Kontrollumfeld der freenet Group 

einbezogen. 

 

Insbesondere die Prüfung der Konzernabschlüsse durch den Konzernabschlussprüfer bzw. die 

Prüfung der einbezogenen Formularabschlüsse der Konzerngesellschaften bildet die finale 

prozessunabhängige Überwachungsmaßnahme im Hinblick auf den 

Konzernrechnungslegungsprozess. 

 

 

Büdelsdorf, im März 2011 

 

freenet AG 

Der Vorstand 

 

 

 


